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Editorial

Liebe Klienten,

ab 1. April 2017 muss Ihre Registrierkasse
verpflichtend mit einer technischen
Sicherheitseinrichtung zum Schutz gegen
Manipulation ausgestattet sein. Wir möchten
Ihnen hier einen kurzen Überblick schaffen,
welche Voraussetzungen erfüllt werden
müssen und was sie tun müssen, damit Ihre
Registrierkasse gesetzeskonform eingerichtet
ist.

Diese Sicherheitseinrichtung soll die
Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen
mittels einer kryptografischen elektronischen
Signatur jedes Barumsatzes gewährleisten.
Damit dies auch nachprüfbar ist, wird die
Signatur auf jedem Beleg maschinenlesbar
mittels z.B.: QR – Code angedruckt. Mit
dieser Signatur werden die Barumsätze in
chronologischer Reihenfolge miteinander
verkettet. Eine Datenmanipulation
unterbricht die geschlossene Barumsatzkette
und ist somit nachweisbar.

Folgende fünf Schritte sind notwendig, um
die gesetzeskonforme Sicherheitseinrichtung

| mehr »

Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
Auch geringfügige Beschäftigungsverhältnissen stellen eine Herausforderung an die
Lohnverrechnung dar. Sozialversicherungsrechtliche und lohnsteuerliche Vorschriften müssen
korrekt verbucht werden. Zudem gibt es Begünstigungen, die man nach Möglichkeit
ausschöpfen sollte. | mehr »

Inwieweit sind Bewirtungskosten abzugsfähig?

Regelmäßiges Thema bei Betriebsprüfungen sind die geltend gemachten Bewirtungskosten, da
diese entweder zur Gänze, zur Hälfte oder gar nicht steuerlich abzugsfähig sind.  | mehr »

Steuerliche Behandlung der unterschiedlichen Leasingarten
Als Alternative zum Kauf erfreuen sich Leasingverträge nach wie vor größter Beliebtheit. Dabei
überlässt der Leasinggeber als zivilrechtlicher Eigentümer dem Leasingnehmer den Gebrauch
bzw. die Nutzung eines Vermögensgegenstandes für einen vereinbarten Zeitraum gegen
Zahlung von Leasingraten. | mehr »

Geschäftsführer einer GmbH – USt-pflichtig oder nicht?
Auch GmbH-Geschäftsführer können eigenständige Unternehmer sein, wenn sie die
Geschäftsführung selbstständig ausüben. Dann kann auch ein umsatzsteuerpflichtiger
Leistungsaustausch vorliegen. | mehr »

Umsatzsteuerliche Selbständigkeit von Gesellschaften
bürgerlichen Rechts
Die Unternehmerfähigkeit im Umsatzsteuerrecht ist nicht mit einer bestimmten Rechtsform
verknüpft. Auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) kann Unternehmer im Sinne des
Umsatzsteuerrechts sein, wenn sie nach außen auftritt und selbständig Leistungen erbringt.
| mehr »

Vermietung von Grundstücken aus umsatzsteuerlicher Sicht
Seit 1.1.2017 ist eine kurzfristige Vermietung (= nicht mehr als 14 Tage) zwingend
steuerpflichtig, wenn ein Unternehmer ein Grundstück sonst nur zur Ausführung von Umsätzen
verwendet, die den Vorsteuerabzug nicht ausschließen. | mehr »

Vermögensverwaltung oder gewerbliche Tätigkeit? 
Die Unterscheidung zwischen reiner Vermietungstätigkeit und gewerblicher Tätigkeit ist wichtig,
da die Gewinnermittlung unterschiedlich erfolgt. | mehr »

Abgabenbetrug: Klarstellungen durch die aktuelle Judikatur
Für die Auslegung einiger Begriffe in Sachen „Abgabenbetrug“ brachten nun zwei Erkenntnisse
des Obersten Gerichtshofes (OGH) Klarheit. | mehr »
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Editorial

Liebe Klienten,

ab 1. April 2017 muss Ihre Registrierkasse verpflichtend mit einer technischen Sicherheitseinrichtung zum
Schutz gegen Manipulation ausgestattet sein. Wir möchten Ihnen hier einen kurzen Überblick schaffen,
welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und was sie tun müssen, damit Ihre Registrierkasse
gesetzeskonform eingerichtet ist.

Diese Sicherheitseinrichtung soll die Unveränderbarkeit der Aufzeichnungen mittels einer kryptografischen
elektronischen Signatur jedes Barumsatzes gewährleisten. Damit dies auch nachprüfbar ist, wird die Signatur
auf jedem Beleg maschinenlesbar mittels z.B.: QR – Code angedruckt. Mit dieser Signatur werden die
Barumsätze in chronologischer Reihenfolge miteinander verkettet. Eine Datenmanipulation unterbricht die
geschlossene Barumsatzkette und ist somit nachweisbar.

Folgende fünf Schritte sind notwendig, um die gesetzeskonforme Sicherheitseinrichtung in Registrierkassen
gemäß der RKSV in Betrieb zu nehmen:

1. Beschaffung des Zertifikates und der Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit

Signaturkarten können über zugelassene Vertrauensdiensteanbieter oder deren Registrierungsstellen wie
zum Beispiel.: A-Trust, Global Trust oder PrimeSign bezogen werden. Die Lieferzeit beträgt momentan
mindestens 14 Tage.

Unser Tipp: Fragen Sie bei Ihrem Kassenhersteller nach, welcher Anbieter für Ihre Kasse der Beste ist. Viele
Kassenhändler arbeiten speziell mit einem Vertrauensdiensteanbieter zusammen.

2. Initialisierung der manipulationssicheren Registrierkasse

Diese Initialisierung wird in den meisten Fällen in Form eines Softwareupdates durchgeführt. Das
Softwareupade wird von Ihrem Kassenhändler zur Verfügung gestellt. Registrierkassen, die erst vor kurzem
erworben wurden, sind möglicherweise schon mit dem erforderlichen Manipulationsschutz ausgestattet.
Wichtig ist, dass nach der Einspielung des Updates, die Verbindung zwischen der Registrierkasse und der
Signaturkarte hergestellt ist.

3. Erstellung des Startbeleges

Um den manipulationssicheren Betrieb starten zu können, müssen Sie unmittelbar nach Punkt 3 einen
Startbeleg, oder auch Nullbeleg genannt, erstellen.
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4. Registrierung über FinanzOnline

Die beschaffte Signaturkarte und die Registrierkasse können, auch unabhängig voneinander, über
FinanzOnline registriert werden. Hierfür stellt FinanzOnline verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, wie
zum Beispiel die Registrierung über Eingabemasken (Dialogverfahren) oder elektronische
Übermittlungsmöglichkeiten. Registrierkassen mit Internetzugang können mit Softwarekomponenten
ausgestattet werden, welche die zu registrierenden Daten mittels Web – Service direkt an FinanzOnline
übertragen können. Hierfür benötigen Sie einen sogenannten Registrierkassen – Webservice User, den wir
gerne für sie einrichten bzw. anlegen, oder Sie verfügen über einen eigenen FinanzOnline Zugang.

Für die Registrierung von Signaturkarte und Registrierkasse in FinanzOnline sollten Sie folgende Daten
bereithalten:

• Art der Signatur- bzw. Siegelerstellungseinheit
• Seriennummer des Signatur- bzw. Siegelzertifikats Ihrer Signaturkarte
• Name Ihres Vertrauensdiensteanbieters (GlobalTrust, A – Trust, PrimeSign)
• Kassenidentifikationsnummer Ihrer Registrierkasse
• AES – Schlüssel Ihrer Registrierkasse

 
5. Prüfung des Startbeleges mittels BMF Belegcheck – App

Der Abschluss der Einrichtung ist die Prüfung des Startbeleges mit Hilfe der BMF Belegcheck – App (Derzeit
gratis für Tablet und Smartphone über Google PlayStore und iTunes Store erhältlich). Diese stellt fest, ob die
Inbetriebnahme der Sicherheitseinrichtung ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Mit der BMF Belegcheck –
App kann der maschinenlesbare Code z.B.: QR - Code des Startbeleges und aller weiteren Belege ihres
Unternehmens gescannt und geprüft werden. Bei dieser Prüfung wird die Gültigkeit der Signatur auf den
Belegen ihrer Registrierkasse festgestellt.

Nach fehlerfreier Prüfung erscheint ein grünes Häkchen und die Sicherheitseinrichtung Ihrer Registrierkasse
wurde erfolgreich abgeschlossen.

Setzen Sie sich in den nächsten Tagen mit Ihrem Kassenhersteller in Verbindung, damit auch Ihre
Registrierkasse mit der Sicherheitseinrichtung laut RKSV bis spätestens 31.3.2017 ausgestattet ist.
Selbstverständlich stehen wir Ihnen für die Anmeldung bei FinanzOnline und diverse Fragen zur Verfügung.

Einen schönen Februar

wünscht Ihnen,

Ihre Michaela Rabl
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Wichtige Termine für Sie zusammengefasst:

15.02.2017  

• Lohnabgaben (L, DB, DZ,KommSt.,SV) 01/2017
• U 12/2016 und U 4.Quartal 2016
• Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervorauszahlung 1.Quartal 2017
• Selbstbemessungsabgaben (KU, KR, WA, etc.) 4.Quartal 2016
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Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse

Auch geringfügige Beschäftigungsverhältnissen stellen eine Herausforderung an die Lohnverrechnung dar.
Sozialversicherungsrechtliche und lohnsteuerliche Vorschriften müssen korrekt verbucht werden. Zudem
gibt es Begünstigungen, die man nach Möglichkeit ausschöpfen sollte.

Ein Beschäftigungsverhältnis gilt als geringfügig, wenn daraus im Kalendermonat kein höheres Entgelt als
€ 425,70 gebührt. Die bisher neben der monatlichen bestehende tägliche Geringfügigkeitsgrenze ist mit
1.1.2017 aufgehoben worden.

Keine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn das im Kalendermonat gebührende Entgelt die Grenze nur
deshalb nicht übersteigt, weil im Betrieb kurz gearbeitet wird oder die für mindestens einen Monat oder auf
unbestimmte Zeit vereinbarte Beschäftigung im Laufe des betreffenden Kalendermonates begonnen oder
geendet hat oder unterbrochen wurde. Weiters handelt es sich in der Regel um keine geringfügige
Beschäftigung bei einem Beschäftigungsverhältnis als Hausbesorger nach dem Hausbesorgergesetz.

Beträgt die Summe der monatlichen Entgelte aller beim Dienstgeber geringfügig Beschäftigten nicht mehr als
das Eineinhalbfache des monatlichen Geringfügigkeitsbetrags (€ 638,55), dann muss der Dienstgeber
lediglich den Beitrag zur Unfallversicherung von 1,3% leisten. Übersteigt die Summe der monatlichen Entgelte
aller bei ihm geringfügig Beschäftigten das Eineinhalbfache der Geringfügigkeitsgrenze, dann muss der
Dienstgeber von der Summe der Entgelte aller bei ihm geringfügig Beschäftigten zusätzlich eine
Dienstgeberabgabe laut Dienstgeberabgabegesetz von 16,4% leisten. Geringfügig Beschäftigte unterliegen
der betrieblichen Vorsorge, weshalb auch der Beitrag zur betrieblichen Vorsorge zu entrichten ist!

Bezieht der Dienstnehmer aus zwei oder mehreren geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen ein Entgelt,
welches im Kalendermonat die Geringfügigkeitsgrenze von € 425,70 übersteigt, dann besteht
Pflichtversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung. Übersteigt das Entgelt nicht die
Geringfügigkeitsgrenze, so kann sich der Dienstnehmer auf Antrag in der Kranken- und Pensionsversicherung
selbst versichern.

Fallweise Beschäftigung

Unter fallweise beschäftigten Personen sind Personen zu verstehen, die in unregelmäßiger Folge tageweise
beim selben Dienstgeber beschäftigt werden, wenn die Beschäftigung für eine kürzere Zeit als eine Woche
vereinbart ist. Bei der fallweisen Beschäftigung gilt ab 1.1.2017 jeder Tag als eigenständiges Dienstverhältnis.
Übersteigt der durchschnittliche tägliche Verdienst die Geringfügigkeitsgrenze, tritt Voll- und
Arbeitslosenversicherungspflicht ein. Wird die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschritten, gelten die
Bestimmungen für geringfügig Beschäftigte (auch die Dienstgeberabgabe).

Begünstigung für geringfügig beschäftigte Aushilfskräfte

Eine Begünstigung für geringfügig beschäftigte Aushilfskräfte soll ab 1.1.2018 in Kraft treten und für alle
Personen gelten, die geringfügig beschäftigt werden, um den zeitlich begrenzten, zusätzlichen, den regulären
Betriebsablauf überschreitenden Arbeitsanfall zu decken oder den Ausfall einer Arbeitskraft zu ersetzen und
die bereits aufgrund eines Dienstverhältnisses bei einem anderen Dienstgeber vollversichert sind. Weiters
darf der Dienstnehmer eine solche geringfügige Beschäftigung noch nicht 18 Tage im Kalenderjahr ausgeübt
haben und der Dienstgeber darf solche Personen noch nicht 18 Tage geringfügig beschäftigt haben.

Liegen diese Voraussetzungen vor, so hat der Dienstgeber den Pauschalbetrag von 14,12% und die
Arbeiterkammerumlage einzubehalten und abzuführen (diese wäre ansonsten vom Dienstnehmer selbst
abzuführen). Der Unfallversicherungsbeitrag entfällt jedoch für den Dienstgeber.
Aus lohnsteuerlicher Sicht sind die Einkünfte, die Aushilfskräfte für ein geringfügiges
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Beschäftigungsverhältnis beziehen, befristet für die Kalenderjahre 2017 bis 2019 steuerfrei. Der Arbeitgeber
hat für diese Personen auch weder Kommunalsteuer, Dienstgeberbeitrag noch Zuschlag zum
Dienstgeberbeitrag zu leisten (aber Pflicht zur Übermittlung des Lohnzettels!).
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Inwieweit sind Bewirtungskosten
abzugsfähig?

Regelmäßiges Thema bei Betriebsprüfungen sind die geltend gemachten Bewirtungskosten, da diese
entweder zur Gänze, zur Hälfte oder gar nicht steuerlich abzugsfähig sind.

Zunächst ein kurzer Überblick über die mit diesem Thema in Zusammenhang stehenden Begriffe: Unter den
Begriff der Bewirtungskosten fällt steuerlich der Aufwand für Geschäftsessen innerhalb und außerhalb des
Betriebs sowie für übernommene Kosten der Unterbringung des Gastes in einem Hotel oder einer Unterkunft
(= Beherbergung inklusive Verpflegung und Zusatzangeboten wie Sauna, Solarium etc.).

Repräsentationsaufwendungen

Repräsentationsaufwendungen dagegen umfassen alle Aufwendungen, die durch den Beruf des
Steuerpflichtigen bedingt sind oder. im Zusammenhang mit der Erzielung von steuerpflichtigen Einkünften
anfallen, aber auch das gesellschaftliche Ansehen des Steuerpflichtigen fördern, und zwar selbst dann, wenn
der Aufwand ausschließlich im betrieblichen Interesse liegt. Als Geschäftsfreunde sind jene Personen, mit
denen eine geschäftliche Verbindung besteht oder angestrebt wird, zu verstehen. Als Geschäftsfreunde gelten
auch Arbeitnehmer eines Geschäftsfreundes, nicht jedoch Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen selbst.

Zur Gänze abzugsfähige Bewirtungskosten

Gänzlich abzugsfähige Bewirtungskosten sind Aufwendungen, die unmittelbar Bestandteil der Leistung sind
oder in unmittelbarem Zusammenhang mit der Leistung stehen, z.B. entgeltliche Bewirtung durch einen
Gastwirt oder Verpflegungskosten anlässlich einer Schulung, wenn die Verpflegungskosten im Schulungspreis
enthalten sind.
Weiters sind Bewirtungsspesen zur Gänze abzugsfähig, wenn die Bewirtung Entgeltcharakter hat (z.B.
Journalist bewirtet einen Informanten als Gegenleistung für den Erhalt der Informationen), oder wenn diese
keine Repräsentationskomponente aufweist (z.B. Produkt- und Warenverkostungen mit Werbewirkung).

Zur Hälfte abzugsfähig Bewirtungskosten

Zur Hälfte abzugsfähig sind werbewirksame Bewirtungsaufwendungen, bei denen die
Repräsentationskomponente untergeordnet ist. Die repräsentative Mitveranlassung darf nur ein geringes
Ausmaß erreichen. Die Abzugsfähigkeit der Hälfte der Aufwendungen wird vom Gesetzgeber jedoch nur
gewährt, wenn Aufwendungen und Ausgaben anlässlich der Bewirtung von Geschäftsfreunden getätigt
wurden, die Bewirtung der Werbung diente und die betriebliche oder berufliche Veranlassung weitaus
überwog.

Für die Geltendmachung der Bewirtungskosten hat der Steuerpflichtige nachzuweisen, welches konkrete
Rechtsgeschäft im Rahmen der Bewirtung zu welchem Zeitpunkt tatsächlich abgeschlossen wurde bzw.
welches konkrete Rechtsgeschäft im Einzelfall ernsthaft angestrebt wurde. Für diesen Zweck ist eine
Dokumentation mit Vermerk z.B. auf der Rechnung unumgänglich.

Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten

Aufwendungen, die im weitesten Sinn bloß der Kontaktpflege oder der Herstellung einer gewissen positiven
Einstellung zum Werbenden dienen, sind nicht abzugsfähig. Das gilt auch für Bewirtungsaufwendungen, die
hauptsächlich der Repräsentation dienen oder Repräsentationsmerkmale in nicht untergeordnetem Ausmaß
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aufweisen, wie etwa die Bewirtung im Haushalt des Steuerpflichtigen oder eine Bewirtung beim nicht
absetzbaren Besuch von Vergnügungsetablissements, Casinos, etc. sowie dem nicht absetzbaren Besuch von
gesellschaftlichen Veranstaltungen (z.B. Bälle, Essen nach Konzert, Theater, etc.), Arbeitsessen nach
Geschäftsabschluss, Bewirtung aus persönlichem Anlass des Steuerpflichtigen (etwa Geburtstag,
Dienstjubiläum, etc.).
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Steuerliche Behandlung der
unterschiedlichen Leasingarten

Als Alternative zum Kauf erfreuen sich Leasingverträge nach wie vor größter Beliebtheit. Dabei überlässt der
Leasinggeber als zivilrechtlicher Eigentümer dem Leasingnehmer den Gebrauch bzw. die Nutzung eines
Vermögensgegenstandes für einen vereinbarten Zeitraum gegen Zahlung von Leasingraten.

Für die steuerliche Beurteilung von Leasingverträgen kommt es maßgeblich darauf an, ob die entgeltliche
Überlassung des Leasinggutes an den Leasingnehmer gleich einer „echten” Vermietung als bloße
Nutzungsüberlassung zu sehen ist („Operating-Leasing”) oder ob sich die Überlassung wirtschaftlich bereits
als Kauf (Ratenkauf) darstellt. Die Abgrenzungsfrage besteht in erster Linie bei den
Finanzierungsleasingverträgen.

Operating-Leasing wird als Begriff für Bestandverträge verwendet, bei denen die Nutzungsfunktion in den
Vordergrund tritt und die Wirtschaftsgüter in der Regel dem Leasinggeber zugerechnet werden. Der steuerliche
Vorteil liegt darin, dass die gesamten Leasingraten zur Gänze Betriebsausgaben darstellen.

Für Finanzierungsleasingverträge sind insbesondere die für beide Seiten unkündbare Grundmietzeit und die
Verlagerung der Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung des Gegenstandes auf den
Leasingnehmer charakteristisch. Es gibt dabei Vollamortisationsverträgen, bei denen während der Mietdauer
der Leasingnehmer für die Investitionskosten und einen Gewinn des Leasinggebers aufkommt und
Teilamortisationsverträgen. Bei Letzteren hat der Leasingnehmer nicht die gesamten Aufwendungen des
Leasinggebers abzudecken.

Zurechnung des Leasinggutes

Ist das Wirtschaftsgut dem Leasinggeber zuzurechnen, dann sind die Leasingraten auf Ebene des
Leasingnehmers unter Berücksichtigung der Angemessenheitsgrenze (= Luxustangente; diese beträgt bei
PKWs € 40.000), eines allfällig auszuscheidenden Privatanteils sowie eines allfälligen Leasing-Aktivpostens
(dieser ergibt sich aufgrund von Unterschieden in der steuerlichen Nutzungsdauer und der der Berechnung
der Leasingraten zugrundeliegenden Nutzungsdauer) als Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig.

Ist das Wirtschaftsgut dem Leasingnehmer zuzurechnen, so hat dieser den Gegenstand mit den
Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu aktivieren, die auch die Basis für die Abschreibung bilden. Zudem
ist im Ausmaß der Anschaffungs- oder Herstellungskosten eine Verbindlichkeit zu passivieren, wodurch sich
zugleich die Eigenkapitalquote reduziert. Ein infolge der reduzierten Eigenkapitalquote verschlechtertes
Bilanzbild sollte unter anderem auch im Hinblick auf geplante fremdfinanzierte Investitionsvorhaben beachtet
werden. Bei Zahlung der Leasingraten hat eine Aufteilung in eine Tilgungskomponente (= Abschreibung) und
einen Zinsanteil zu erfolgen.

Wie die Behandlung von Leasingverträgen aus steuerlicher Sicht zu erfolgen hat, hängt maßgeblich von den
Umständen im jeweiligen Einzelfall ab und macht eine sorgfältige Prüfung der Verträge unumgänglich. Dabei
unterstützen und beraten wir Sie gerne!
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Geschäftsführer einer GmbH – USt-pflichtig
oder nicht?

Auch GmbH-Geschäftsführer können eigenständige Unternehmer sein, wenn sie die Geschäftsführung
selbstständig ausüben. Dann kann auch ein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch vorliegen.

Bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer sind für die Frage, ob die Tätigkeit selbstständig im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes ausgeübt wird, die Beteiligungshöhe und das Vorliegen gesellschaftsvertraglicher
Sonderbestimmungen (Sperrminorität, Syndikatsvereinbarung) von Bedeutung.
Der Gesellschafter-Geschäftsführer wird bei einer Höhe des Gesellschaftsanteils von 50% oder mehr oder bei
Vorliegen einer Sperrminorität im Falle einer Beteiligung von weniger als 50% unternehmerisch tätig sein.
Ergibt sich die Weisungsfreistellung nicht schon aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Situation
(Beteiligungshöhe, Sperrminorität), ist die Art des Beschäftigungsverhältnisses zu prüfen.

Umsatzsteuerpflicht bei Unternehmereigenschaft

Übt der Gesellschafter-Geschäftsführer seine Tätigkeit aufgrund eines freien Dienstvertrags aus und ist daher
dienstvertraglich weisungsfrei gestellt, so ist die Unternehmereigenschaft des Geschäftsführers gegeben.
Dasselbe gilt, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer im Rahmen eines Zielschuldverhältnisses aufgrund
eines Werkvertrages oder Auftrags tätig wird (etwa mit dem Ziel der Sanierung der Gesellschaft).
Bei gegebener Unternehmereigenschaft sind somit die Vergütungen an den Gesellschafter-Geschäftsführer
umsatzsteuerpflichtig und der Gesellschafter-Geschäftsführer kann die Vorsteuerbeträge aus von ihm
bezogenen Vorleistungen in Abzug bringen. Ein Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH kann aus
Gründen der Verwaltungsvereinfachung hinsichtlich seiner Geschäftsführertätigkeit aber auch als
Nichtunternehmer behandelt werden. Er muss dann weder Umsatzsteuer abführen, noch kann er Vorsteuern
geltend machen. Dies ermöglicht ihm ein Wahlrecht bezüglich seiner Unternehmereigenschaft.

Der Geschäftsführer einer GmbH, der nicht auch zugleich Gesellschafter ist, steht zur GmbH dagegen in
einem Dienstverhältnis und ist nicht selbstständig tätig. Als Organ ist er in den Organismus der Gesellschaft
eingegliedert und unterliegt den Weisungen der Gesellschaft, welche sich aus der Bestellung, aus dem
Anstellungsvertrag und aus den Gesellschafterbeschlüssen ergeben können. In diesen Fällen stellen die
Vergütung des Geschäftsführers und die Erbringung der Geschäftsführungstätigkeit keinen steuerbaren
Leistungsaustausch dar, weshalb keine Umsatzsteuer abzuführen ist.
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Umsatzsteuerliche Selbständigkeit von
Gesellschaften bürgerlichen Rechts

Die Unternehmerfähigkeit im Umsatzsteuerrecht ist nicht mit einer bestimmten Rechtsform verknüpft. Auch
eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR) kann Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts sein,
wenn sie nach außen auftritt und selbständig Leistungen erbringt.

Die GesbR übt eine Tätigkeit selbständig aus, wenn sie die Tätigkeit im eigenen Namen, auf eigene Rechnung
und in eigener Verantwortung ausübt, und das mit der Ausübung dieser Tätigkeit einhergehende
wirtschaftliche Risiko selbst trägt.

In einem Vorabentscheidungsersuchen betreffend ein Familienweingut legte das Bundesfinanzgericht dem
Europäischen Gerichtshof (EuGH) Fragen einerseits zur Anerkennung von drei wirtschaftlich eng
zusammenarbeitenden GesbRs als jeweils eigenständige Unternehmer und andererseits zur
Inanspruchnahme der land- und forstwirtschaftlichen Umsatzsteuerpauschalierung vor. Der Gerichtshof hat
nun im Oktober 2016 entschieden. Während er sich zur Frage der Anwendbarkeit der
Umsatzsteuerpauschalierung nicht final festgelegt hat (diese Frage ist nun durch das vorlegende
Bundesfinanzgericht zu entscheiden), hat er entschieden, dass die drei im Weinanbau tätigen GesbRs als drei
eigenständige Unternehmer anzusehen sind.

Umsatzsteuerlich eigenständige Unternehmen

Auch mehrere nebeneinander bestehende GesbR, die wirtschaftlich eng zusammenarbeiten und sich aus
unterschiedlichen Mitgliedern derselben Familie zusammensetzen, können also umsatzsteuerlich jeweils
eigenständige Unternehmen sein, wenn Sie eine Tätigkeit im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und in
eigener Verantwortung ausüben.

Wichtige Indizien dafür können etwa sein:

    • eigenständiger Außenauftritt gegenüber Lieferanten, öffentlichen Stellen, Kunden
    • getrennte Erfassung der Einnahmen und Ausgaben für jede einzelne GesbR
    • Abwicklung über eigene Bankkonten 
    • jede GesbR führt ihre Tätigkeit getrennt von den anderen GesbR aus (es werden z.B. die eigenen

Flächen getrennt von den anderen GesbR bewirtschaftet)
    • jede GesbR beschäftigt eigene Arbeitnehmer und verfügt über eigene Wirtschaftsgüter

Vertrieb unter einer gemeinsamen Dachgesellschaft

Auch der Vertrieb unter einer gemeinsamen Dachgesellschaft (wenn z.B. eine gemeinsame GmbH die
Produkte im Namen und auf Rechnung der jeweiligen GesbR vertreibt) führt nicht dazu, dass ein einziges
zusammengefasstes umsatzsteuerliches Unternehmen entsteht. Jede selbständig unternehmerisch tätige
GesbR kann bei Erfüllung der Voraussetzungen (u.a. Umsatz von jeweils unter 400.000 € in den vergangenen
beiden Jahren; keine Buchführungspflicht) zudem die Umsatzsteuerpauschalierung für Land- und Forstwirte
in Anspruch nehmen. Eine umsatzsteuerpauschalierte GesbR hat beim Verkauf an Letztverbraucher 10% und
beim Verkauf an andere Unternehmer 13% Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen. In gleicher Höhe steht
jeweils der Vorsteuerabzug zu. Die Umsatzsteuerpauschalierung für Land- und Forstwirte stellt durch den
Entfall der Umsatzsteuerverrechnung mit dem Finanzamt eine wesentliche Vereinfachung dar.

Es empfiehlt sich daher, im land- und forstwirtschaftlichen Bereich eine geplante oder bereits bestehende
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Struktur sorgfältig hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Konsequenzen zu untersuchen und eventuell auch an
die neue Rechtsprechung anzupassen. Wir beraten und unterstützen Sie dabei gerne.
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Vermietung von Grundstücken aus
umsatzsteuerlicher Sicht

Seit 1.1.2017 ist eine kurzfristige Vermietung (= nicht mehr als 14 Tage) zwingend steuerpflichtig, wenn ein
Unternehmer ein Grundstück sonst nur zur Ausführung von Umsätzen verwendet, die den Vorsteuerabzug
nicht ausschließen.

Zum Begriff des Grundstücks zählt neben dem Grundstück selbst auch das darauf befindliche Gebäude oder
Bauwerk, wesentliche Bestandteile des Gebäudes oder Bauwerks (z.B. Türen, Fenster, Treppenhäuser,
Aufzüge, etc.) sowie Ausstattungsgegenstände oder Maschinen,  die auf Dauer in einem Gebäude oder
Bauwerk installiert sind, und die nicht bewegt werden können, ohne dabei das Gebäude oder das Bauwerk zu
zerstören oder zu verändern.

Vermietung und Verpachtung umsatzsteuerbefreit

Die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken ist umsatzsteuerbefreit. Die Steuerbefreiung erstreckt
sich auch auf unselbstständige Nebenleistungen, wie etwa Betriebskosten, Aufzugsbenützung, Heizung und
Wasserversorgung. Ausgenommen von der Steuerbefreiung sind unter anderem:

    • die Vermietung (Nutzungsüberlassung) von Grundstücken für Wohnzwecke, 
    • die Vermietung und Verpachtung von Maschinen und sonstigen Vorrichtungen aller Art, die zu einer

Betriebsanlage gehören, auch wenn sie wesentliche Bestandteile eines Grundstücks sind,
    • die Vermietung (Nutzungsüberlassung) von Räumlichkeiten oder Plätzen für das Abstellen von

Fahrzeugen aller Art, etc.

Zur Umsatzsteuerpflicht optieren

Ist der Grundstücksumsatz steuerbefreit, so kann der Vermieter dennoch zur Umsatzsteuerpflicht optieren.
Eine Option zur Umsatzsteuerpflicht ist nur in jenen Fällen möglich, in denen der Mieter/Pächter das
Grundstück/den Grundstücksteil nahezu ausschließlich (min. zu 95%) für Umsätze verwendet, die zum
Vorsteuerabzug berechtigen. Übersteigen die Umsätze des Vermieters nicht die Umsatzgrenze von € 30.000,
so muss der Vermieter für eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung zusätzlich aus der
Kleinunternehmerregelung hinausoptieren.
Vorteil der umsatzsteuerpflichtigen Vermietung ist, dass die Vorsteuern hinsichtlich der angefallenen
Leistungen im Zusammenhang mit dem Grundstück geltend gemacht werden können.

Der Steuersatz für die Vermietung (Nutzungsüberlassung) von Grundstücken für Wohnzwecke (ausgenommen
eine als Nebenleistung erbrachte Lieferung von Wärme) beträgt 10%. Für  alle Umsätze, die der
Steuerbefreiung unterliegen und für die der Vermieter zur Umsatzsteuerpflicht optiert hat, beträgt der
anzuwendende Steuersatz 20%.

Kurzfristige Vermietung

Seit 1.1.2017 gilt, dass eine kurzfristige Vermietung (= nicht mehr als 14 Tage) zwingend steuerpflichtig ist,
wenn ein Unternehmer ein Grundstück sonst nur zur Ausführung von Umsätzen verwendet, die den
Vorsteuerabzug nicht ausschließen. Der Unternehmer muss daher bei der kurzfristigen Vermietung nicht mehr
unterscheiden, ob sein Mieter zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Vermietet ein Hotelbetreiber Seminarräume teilweise auch an Nichtunternehmer oder Unternehmer, die nicht
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(nahezu voll) zum Vorsteuerabzug aus dieser Leistung berechtigt waren, konnte der Hotelbetreiber bisher
nicht zur Steuerpflicht optieren. Dies hatte zur Folge, dass der Unternehmer für Aufwendungen im
Zusammenhang mit dem Seminarraum nicht den vollen Vorsteuerabzug geltend machen konnte, auch wenn
er sonst nur steuerpflichtige Beherbergungsleistungen erbrachte. In weiterer Folge waren unter Umständen
auch Vorsteuerberichtigungen notwendig.
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Vermögensverwaltung oder gewerbliche
Tätigkeit?

Die Unterscheidung zwischen reiner Vermietungstätigkeit und gewerblicher Tätigkeit ist wichtig, da die
Gewinnermittlung unterschiedlich erfolgt.

Steuerliche Unterschiede zwischen einer gewerblichen Vermietung und einer außerbetrieblichen Vermietung
(Vermögensverwaltung) sind etwa:

    • Der gesetzliche AfA-Satz beträgt bei der gewerblichen Vermietung 2,5 % (bei Vermietung zu
Wohnzwecken 1,5 %); bei der außerbetrieblichen Vermietung kommt ein AfA-Satz von lediglich 1,5 % zur
Anwendung, unabhängig von der Art der Nutzung des Mieters.

    • Verluste sind im betrieblichen Bereich vortragsfähig; im außerbetrieblichen Bereich sind Verluste
hingegen nicht vortragsfähig (ein Verlustausgleich innerhalb desselben Veranlagungsjahres ist jedoch
möglich).

    • Veräußerungsgewinne unterliegen bei gewerblicher Vermietung dem progressiven
Einkommensteuersatz von bis zu 55 %, während Veräußerungsgewinne privater
Grundstückveräußerungen (außerbetriebliche Vermietung) dem 30%igen Sondersteuersatz unterliegen.

    • Instandsetzungsaufwendungen bei Wohngebäuden (z.B. Austausch von mehr als 25 % der Fenster und
Türen) sind im außerbetrieblichen Bereich zwingend auf 15 Jahre verteilt abzuschreiben, im
betrieblichen Bereich jedoch als Sofortaufwand abzugsfähig.

Wann liegt eine gewerbliche Vermietung vor?

Für die Annahme eines Gewerbebetriebes sind zur Überlassung des Bestandobjektes zusätzliche Leistungen,
die für einen Gewerbebetrieb typisch sind, erforderlich. Folgende Nebenleistungen sind z.B. "gewerblich":

    • Verpflegung der Mieter bei Vermietung von mehr als 10 Betten
    • tägliche Reinigung bei Vermietung von mehr als 10 Betten
    • Überwachungs- und Fahrzeugpflegedienstleistungen bei (Kurz-)Parkplätzen
    • Reinigung sanitärer Anlagen, Platzpflege, Strom- und Wasserversorgung beim Betrieb von

Campingplätzen
    • bei Vermietung von Sportstätten die Wartung und Instandhaltung, oder deren Verbindung mit einer

Freizeiteinrichtung oder eines Restaurationsbetriebs

Folgende Nebenleistungen gehen beispielsweise jedoch nicht über die Vermögensverwaltung hinaus:

    • Beistellung eines Hausbesorgers, Schneeräumung, Müllabfuhr
    • üblicherweise vom Hausbesorger zu verrichtende Tätigkeiten
    • Zurverfügungstellung von Gemeinschaftsräumen, Waschküche, Sauna, Bad
    • gelegentliche und freiwillige Übernahme von Poststücken
    • Bereitstellung von Heizwärme und Warmwasser, Überprüfung der Heizfunktionen
    • Adaptierungs- und Ausbauarbeiten
    • Lüften des Hauses, gelegentliche Überwachungstätigkeiten
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Abgabenbetrug: Klarstellungen durch die
aktuelle Judikatur

Für die Auslegung einiger Begriffe in Sachen „Abgabenbetrug“ brachten nun zwei Erkenntnisse des Obersten
Gerichtshofes (OGH) Klarheit.

Der Abgabenbetrug ist das am schärfsten bestrafte Delikt im Finanzstrafbereich. Wer ausschließlich durch das
Gericht zu ahndende Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung, des Schmuggels, der Hinterziehung von
Eingangs- oder Ausgangsabgaben oder Abgabenhehlerei begeht und dabei falsche oder verfälschte
Urkunden, Daten bzw andere solcher Beweismittel (sog „Falsifikate”) oder Scheingeschäfte und andere
Scheinhandlungen verwendet, dem droht eine primäre Freiheitsstrafe.

„Unter Verwendung von …”

Bei dem im Gesetz verankerten Begriff „unter Verwendung” war bislang nicht eindeutig klar, ob Falsifikate,
Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen im Zuge der Abgabenerklärung aktiv benützt werden müssen, oder
ob deren bloße Existenz im Zeitpunkt der Abgabenhinterziehung für die Erfüllung des Tatbestandes
ausreichend ist. Der OGH stellte nun klar, dass „unter Verwendung” mit den Begriffen „Bereithalten” oder
„Produzieren” gleichzusetzen ist. Eine tatsächliche Vorlage der Urkunden, Daten oder Scheingeschäfte
gemeinsam mit der Steuererklärung ist demnach nicht erforderlich. Für den Abgabenbetrug reicht es somit
aus, wenn diese Unterlagen „in der Lade” bereit liegen.

„Ausschließlich durch das Gericht zu ahndende Finanzvergehen”

Finanzvergehen sind dann durch das Gericht (und nicht durch die Finanzstrafbehörde) zu ahnden, wenn der
strafbestimmende Wertbetrag € 100.000 übersteigt und das Vergehen vorsätzlich begangen wird. Für den
Abgabenbetrug war hinsichtlich dieser Wertgrenze fraglich, wie Sachverhalte zu beurteilen sind, bei welchen
mehrere Hinterziehungsdelikte nebeneinander verwirklicht werden.
Der OGH führte dazu nun aus, dass der Abgabenbetrug eine „besondere Art des
Zusammenrechnungsgrundsatzes” normiere. Treffen mehrere der „Abgabenbetrug” genannten
Finanzvergehen aufeinander, so muss nicht jedes einzelne Vergehen die Wertgrenze überschreiten, sondern
können die Wertbeträge zusammengerechnet werden. Voraussetzung für die Zusammenrechnung ist jedoch,
dass die Tatmodalitäten des Abgabenbetrugs (z. B. Verwendung von Scheingeschäften oder falschen
Urkunden) bei jedem Vergehen vorliegen.
Eine Zusammenrechnung ist weiters nur bei gleichartigen Finanzvergehen möglich. Nicht zulässig wäre somit
etwa eine Zusammenrechnung der Wertbeträge einer „normalen” Abgabenhinterziehung mit jener einer
wissentlichen Hinterziehung von Umsatzsteuer durch Abgabe falscher Umsatzsteuervoranmeldungen.

Umfassende Beratung in Finanzstrafsachen

Neben der Unterstützung und Verteidigung in Finanzstrafangelegenheiten sowie der geordneten Bereinigung
der Vergangenheit in Form von korrekten Selbstanzeigen beraten wir Sie gerne im Bereich der Vorsorge und
vorausschauenden Unternehmensplanung. Denn auch im Finanzstrafrecht gilt: Vorbeugen ist besser als
Heilen!
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BzG Steuerberatung GmbH
3571 Gars am Kamp | Wiener Straße 113A

fon: 02985/2656
 e-mail: office@bzg.at

www.bzg.at
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